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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.2002

Norm

Polizeibefugnis-Entschädigungsgesetz §2 Abs1

ABGB §1323

Rechtssatz

Da §2 Abs1 des Gesetzes denjenigen, der einen Schaden im Sinne des §1 durch Verletzung am Körper oder durch

Beschädigung einer körperlichen Sache erleidet, Anspruch auf "Schadloshaltung" in Geld zubilligt, besteht keine

Veranlassung, den Begriff der Schadloshaltung in einem anderen Sinn zu verstehen als in den §§1323f ABGB.
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